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"f.~s;... Einleitung .,

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat bisher kein Rechtssystem der Welt
spezielle Vorschriften zur Regelung der ziv1lrechtlichen Arzthaftung erlassen I.

l48 So enthält auch das BGB keine Spezialregeln für den Bereich der Arzthaftung.

Wesentliche Fragen, die ärztliches Handeln seit der Entstehung des BGB aufwarf,
mußten durch Anwendlmg der allgemeinen Haftungsvorschriften gelöst werden.

l52 Das Bürgerliche Recht hat sich nach seiner Kodifikation im letzten Jaltrhundert
im Laufe der Zeit ständig weiterentwickelt. Rechtsprechung und Rechtswissen-

.schaft standen nach Inkrafttreten des BGB vor der Aufgabe, die Systematik des
neuen Gesetzes zu erarbeiten und seinen Anwendungsbereich zu erschließen.

152 Lücken der Kodifikation gaben Anlaß zur Rechtsfortbildung. Neben den Geset-
zeswortlaut trat zunehmend das Fallrecht als Rechtsquelle. Die rechtlichen

153 Grundlagen der ziv11rechtlichen Verantwortlichkeit des Arztes sind seit Anfang
des 20. Jahrhunderts unverändert: Der Arzt hat für einen schuldhaft verursachten

153 Behandlungsfehler, der zu einem Schaden des Patienten führt, rechtlich einzuste-
hen.

155 Auch die Rechtsinstitute der Eingriffseinwilligung und der ärztlichen Aufklä-

157 rungspflicht wurden von der Rechtsprechung bereits vor über 100 Jaltren entwik-
kelt. Im Jahr 1894 entschied das Reichsgerichf, daß der Heileingriff den Tatbe-
stand der Körperverletzung erfülle und deshalb zu seiner Rechtfertigung der

163 Ein~illigung des ~atienten .be~ür:e. Daraus ergab sich die Konseq~enz, d~ß d.er
PatIent nur dann wirksam emwlIllgen konnte, wenn er über den ärztlichen Emgrlff
aufgeklärt worden war. Das Reichsgericht erkannte etwa ein halbes Jahrhundert
vor Schaffung des Grundgesetzes die Wandllmg des Menschenbildes vom patri-
archalischen zum partnerschaftlichen und legte den Grundstein für die Realisie-
rung des Selbstbeshmmungsrechts im Bereich der Arzthaftung.

Bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur wenige Prozesse in
Arzthaftungssachen. Auch die Rechtswissenschaft schenkte dem Arztrecht nur
geringe Beachtung. Dies hatte zu einem großen Teil seine Ursache darin, daß der
Mensch in früheren Zeiten seine Krankheit als Schicksal hinzunehmen gewohnt
war und ein irrationales Vertrauen zu seinem Arzt hatte3 .

Erst nach 1945 mehrten sich gerichtliche Urteile. Ohne daß man eine Geset-
zesänderung oder eine bestimmte höchstrichterliche Entscheidung als Grundstein
der neuen Entwicklung bezeichnen könnte, nahm die Arzthaftung seit den sechzi-
ger Jahren einen immer bedeutenderen Stellenwert ein. Das Arzthaftungsrecht

1 D.Giesen, Arzthaftungsrecht, Rn. I.
2 RGSt 25,375.
3 H. Franzki, MedR 1994,172 (172).



verselbständigte sich zu einem eigenständigen Rechtsgebiet, das besonders stark r:
von der Rechtsprechung geprägt wurde. I pel~.

Auf der Grundlage medizinischer Standards und Möglichkeiten füllte die ~r
Spruchpraxis den offenen Tatbestand des § 832 Abs. 1 BGB aus, indem sie die .e~
ungeschriebenen Sorgfaltspflichten im einzelnen bestirnmte4 .Unter Rückgriff auf relc]
die Wertentscheidungen der Verfassung in Art. 1 und 2 GG erweiterte und ver- ~erfeinerte der Bundesgerichtshof die Autklärungspflicht des Arztes durch Einzel- er '

fallentscheidungen. Das Fehlen von Regelungen, die die ärztlichen Sorgfalts- so.~(
~flichten, die Art und ~ eise der Aufklärung vor E~griffen ~d ~ie daraus resul- ~~
berenden haftungsrechtlichen Konsequenzen statuieren, ermöglichte der Recht- Ar~
sprechung eine weitgehend flexible Handhabung der prozessualen Beweisregeln V Iunter Berücksichtigung der Besonderheiten des Arzt-Patienten- Verhältnisses. er

äver
Wegen der durch die Fortschritte in der Medizin bedingten Zunaltme des Mas- I

senverkehrs sahen sich die Gerichte vielfach gezwungen, eine Anpassung an neue .n
Bed~sse .durch ausgleic.hende Rechtsprechung und damit Patie~tensc~u~ zu ~
erreichen. DIe Grundsätze tm Arzthaftungsrecht unterlagen daher emer ständigen g

lzus
Wandlung.

nun~
Einen entscheidenden Beitrag zum sprunghaften Anstieg der Arzthaftungspro- chU11

zesse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zur Entwicklung eines ei- Ver2
genständigen Regeln unterliegenden Rechtsgebiets hat die Rechtsprechung selbst ' Rect geleistet: Sie hat nicht nur die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten des Arztes Ents'

im Laufe der Zeit wesentlich erhöht, sondern dem Patienten im Interesse der Gnu
"Waffengleichheit" nach und nach bemerkenswerte Beweiserleichterungen im die I
Behandlungsfehlerprozeß eingerämnt, die im Falle eines groben Behandlungsfeh- Med
lers bis zur Beweislasturnkehr gehen. Insbesondere hat sie auch die Anforderun- und
gen an den Umfang, den Zeitpunkt und die Art und Weise der Selbstbestim- siert
mungsauflclärung ständig erweitert und der Zurechnung von Schäden nach man- wird
gelhafter Aufklärung keine Grenzen gesetzt. Ei

Die Gründe für die stetige Erhöhung der Anforderungen an den Arzt, die dem aus
Patienten zur Durchsetzung seiner Ansprüche verhelfen sollten, sind vielfä.ltig: neo'

Dem Patienten als Laien sind Operationstechniken und modeme Behand- t jewe lungsmethoden unbekannt, so daß ein Prozeß gegen einen fachkundigen Arzt,' len l

schwer zu führen ist. Der Name des Operateurs wird dem Patienten nicht immer, Beru
derjenige des Anästhesisten oder des Histologen meist nicht bekannt seins. Auch Schi!
große Teile des Behandlungsgeschehens entziehen sich naturgemäß seiner Wahr- hat c
nehmung. Das hierdurch entstehende Informationsgefälle versuchte die Recht-
sprechung durch Beweiserleichterungen zugunsten des Patienten auszugleichen. ~

7 H.

.La
4 [Auj\'/Uhlenbruck, § 5 Rn. 9. 9 H.
5 Pelz, DRiZ 1998,474 (474). 10 R.
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k Seit 1980 hat sich die Zahl der Behandlungsfehlerprozesse nochmals verdop-
pelt. Die Konjunktur der Schadensersatzanspruche ist bis heute ungebrochen6.
Der moderne Patient glaubt, daß es rur jede Krankheit eine erfolgversprechende

e Therapie gibt oder geben muß. Die Hochleistungsmedi;~n hat einen Stand er-

~ reicht, der ~o~h vor wenigen J~hrzehnten unvorstellbar gewesen wäre? Aus di~-
.ser Perfektiomerung der Technik erwächst das zunehmende Anspruchsdenken In
-der Gesellschafts. Längst werden die Ärzte nicht mehr als unfehlbar angesehen,
~ I sondern ihre Behandlungsmethoden kritisch hinterfragt. Schließlich verringern die

~ 1 mit den Fortschritten einhergehende Anonymität der Apparatemedizin und die
-Unpersönlichkeit großer Kliniken die Hemmschwelle, gegen den behandelnden
-Arzt Schadensersatzanspruche geltend zu machen. Es wird deutlich, daß sich das
~ Verhältnis zwischen Arzt und Patient in den letzten fiinfzig Jahren entscheidend

verändert hat.

Im Bereich der SelbstbestimmungsaufkIänmg hatte sich die Rechtsprechung
immer wieder mit der zwischen Ärzten und Juristen nach wie vor umstrittenen
Frage zu befassen, welche inhaltlichen Anforderungen an die AufkIänmgspflicht
zu stellen sind. Das Persönlichkeitsrecht des Patienten trug zu zusätzlichen Span-
nungen und zu Veränderungen im Arzt-Patienten-Verhä1tnis bei. Die Rechtspre-
chung mußte stets angepaßte und angemessene Grundsätze aufstellen, um diesen
Veränderungen gerecht zu werden. Problematisch ist, ob durch die gegenwärtige
Rechtsprechung das Recht des einzelnen Patienten, eine eigenverantwortliche
Entscheidung zu treffen, tatsächlich geschützt wird oder ob die entwickelten
Grundsätze im Ergebnis auf eine Bevormundung des Patienten hinauslaufen. Auf
die Entwicklung der Rechtsprechung hat sich auch ausgewirkt, daß der modeme
Medizinbetrieb das notwendige Gespräch zwischen Arzt und Patient gefi\hrdet
und verkürzt. Es mußte der Gefahr entgegengewirkt werden, daß dieses formali-
siert und dadurch das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zerstört
wird.

Eine besondere Schwierigkeit in Arzthaftungsprozessen ergibt sich auch dar-
aus, daß es anders als in der Technik keine von Normungsausschüssen geschaffe-
nen Regelwerke gibt, aus denen sich der Stand der medizinischen Wissenschaft
jeweils ablesen ließe9. Der Arzt hat es vielmehr mit einem lebenden, individuel-
len und damit unbeherrschbaren Organismus zu tun. Zudem gibt es kaum einen
Beruf, in dem Fehlverhalten so leicht zu großen -materiellen wie immateriellen -

Schäden fuhrt, wie dies beim Arzt der Fall isro. Die Rechtsprechung hatte und
hat die Aufgabe, die Grenze zu ziehen zwischen dem schicksalhaften, auf der

6 Pelz, DRiZ 1998,473 (473).
1 H Franzki, MedR 1994, \72 (172).
I Laufs / Uhlenbruck / (J/senheimer, § 1\2 Rn 5
9 Hfranzki,MedR 1994, 17\ (\71).
10 R. Giesen, MedR 1997,17 (17).
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Unberechenbarkeit der menschlichen Natur beruhenen Gesundheitsschaden und I. Teil:
demjenigen, der eingetreten ist, weil der Arzt den von ihm geschuldeten Quali-
tätsstandard nicht gewahrt har I .

DerAr2
All dIese angesprochenen Aspekte zeIgen, daß es fiir den Richter eme Grat- nach de

wanderung bedeuten kann, auf diesem schwierigen Gebiet des Arzthaftungsrechts licher 1
einen fiir alle Beteiligten angemessenen Ausgleich zu finden. vorliegt

Das im letzten Jahrhundert ausgebildete, dem angelsächsischen Recht nicht richtsho
unähnliche "case law" durch die richterliche Spruchpraxis bedarf genauer Beob- ler anzu
achtung. Die durch Richterrecht entstandene Beweislastverteilung im Behand- beantw(
lungsfehlerprozeß bewirkte eine Loslösung von den Grundsätzen des zivilen fordernc
Haftungsrechts und damit eine problematische Verselbständigung des Arzthaf- bare Enl
tungsrechts. Im Laufe der Zeit sind derartige Beweiserleichterungen in einer dif- getroffe1
ferenzierten Rechtsprechung fiir viele Einzelfälle entwickelt worden. Dies gilt nach de
z.B. fiir die beweisrechtlichen Folgen bei Dokurnentationspflichtverletzungen und Arzt der
bei Unterlassungen von Befunderhebungen. Es besteht die Gefahr, daß die Gren- geboteru
zen der richterlichen Rechtsfortbildung überschritten werden könnten. Hier stellt reich dic
sich die Frage, ob nicht die Rückbesinnung auf allgemein anerkannte Grundsätze darauf 1
geboten ist. Im folgenden soll daher die historische Entwicklung der Rechtspre- Sorgfalt
chung zu den Beweisregeln im Behandlungsfehlerprozeß und zur Selbstbestim-. gen Facl
mungsautkIärung einer kritischen Würdigung unterzogen werden, um Begrii-' überprüJ
ßenswertes herauszustellen und auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. nügt. Zu

d d .unsachgtlnsbeson ere soll auch er Frage nachgegangen werden, ob angesIchts der .
~e~änderungen de.s Ar~t-P~tient~n-Ver~ältnisses und der technische~ und medi-! ~:ß~~
zlillschen Fortschritte die hochstrtchterllche Rechtsprechung dem heubgen Stande J
noch gerecht wird. " Das (

Vertrags
sprecher
Vertrags
handlun!
in Form
die vertr
schiedlic
tung die

I, 12 Geigel

13 BGH rI
14 BGHZ
15 BGH rI
16 Kern, :

rechts,
11 Pelz, DRiZ 1998,474 (474). 17 Staudir

18


